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über den die Zeugin schon mehrfach 
aufgeklärt hatte, ohne dass es dabei zu 
Beanstandungen gekommen wäre. 
Zum andern kann bei einem Aufklä-

rungsgespräch anders als beim Eingriff 
selbst kein unvorhergesehener Notfall 
eintreten, der das sofortige Eingreifen 
eines Arztes erforderlich macht, und 

bei außergewöhnlichen Fragen des Pa-
tienten bestand die Möglichkeit, einen 
Arzt hinzuzuziehen oder um Rat zu 
fragen.  
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Leitlinien, Richtlinien, Empfehlungen*

Die Bedeutung von Leitlinien, Richtlinien und Empfehlungen im Verhältnis zum ärztlichen Standard sowie die Voraussetzungen für 
ein Abweichen von ihnen werden dargestellt

Für jede ärztliche Behandlung gilt als Sorg-
faltsmaßstab der sogenannte Facharzt-
standard. Der Arzt ist verpflichtet, den Pa-
tienten nach dem anerkannten und gesi-
cherten Stand der medizinischen Wissen-
schaft des jeweiligen Fachgebiets zum Zeit-
punkt der Behandlung zu betreuen. Nach 
§ 630 a Abs. 2 BGB hat die Behandlung 
„nach den zum Zeitpunkt der Behandlung 
bestehenden, allgemein anerkannten 
fachlichen Standards zu erfolgen“.

Als fehlerhaft kann eine Behandlung 
qualifiziert werden, wenn sie dem im 
Zeitpunkt der Behandlung bestehenden 
medizinischen Standard zuwiderläuft. 
Der Standard gibt Auskunft darüber, wel-
ches Verhalten von einem gewissenhaf-
ten und aufmerksamen Arzt in der kon-
kreten Behandlungssituation aus der be-
rufsfachlichen Sicht seines Fachbereichs 
im Zeitpunkt der Behandlung erwartet 
werden kann. Im Regelfall ist dabei auf 
den jeweiligen Stand naturwissenschaft-
licher Erkenntnis und ärztlicher Erfah-
rung abzustellen, der zur Erreichung des 
Behandlungsziels erforderlich ist und 
sich in der Erprobung bewährt hat. 
Leitlinien
Leitlinien sind systematisch entwickel-
te, wissenschaftlich begründete und 
praxisorientierte Entscheidungshilfen 
über die angemessene ärztliche Vor-
gehensweise bei typischen gesundheitli-
chen Problemen (MAH MedR/Terbille § 1 

Rn. 481). Sie werden überwiegend durch 
wissenschaftliche Fachgesellschaften er-
arbeitet und beeinflussen den ärztlichen 
Standard (einen Überblick bietet die Ar-

beitsgemeinschaft der wissenschaftlichen 

und medizinischen Fachgesellschaften 

AWMF unterwww.awmf.org/leitlinien).
Der Gesetzgeber hat in der Begründung 
des Patientenrechtegesetzes im Hinblick 
auf den ärztlichen Standard „Leitlinien, 

die von wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften vorgegeben wurden“, für maß-
geblich erklärt (PatientenrechteG, BT Drs. 

17/10488). Damit ist der Gesetzgeber 
über die bisherige Rechtsprechung hi-
nausgegangen, sodass sich die Frage 
nach der Verbindlichkeit von Leitlinien 
erneut stellt.

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat 
nunmehr die Bedeutung von Leitlinien 
für den ärztlichen Standard in einer aktu-
ellen Entscheidung (BGH, Urteil vom 15. 

April 2014 – VI ZR 382/12a) relativiert:
Danach dürfen Handlungsanweisungen 
in Leitlinien ärztlicher Fachgremien 
oder Verbände nicht unbesehen mit 
dem medizinischen Standard gleichge-
setzt werden. 

Dies gelte in besonderem Maße für 
Leitlinien, die erst nach der zu beurtei-
lenden medizinischen Behandlung ver-
öffentlicht worden seien. Leitlinien er-
setzten kein Sachverständigengutach-
ten. Zwar könnten sie im Einzelfall den 
medizinischen Standard für den Zeit-
punkt ihres Erlasses zutreffend beschrei-
ben; sie könnten aber auch Standards 
ärztlicher Behandlung fortentwickeln 
oder ihrerseits veralten. 

Entsprechendes gelte für Hand-
lungsanweisungen in klinischen Leitfä-
den oder Lehrbüchern.
Der Verstoß gegen eine Leitlinie indi-
ziert damit nicht das Vorliegen eines Be-
handlungsfehlers. Weicht der Arzt im 
Einzelfall von einer bestehenden Leit-
linie ab, so hat er die Gründe dafür dar-
zulegen und – sofern dies auch aus medi-
zinischen Gründen erforderlich ist – zu 
dokumentieren. 
Richtlinien
Richtlinien sind im Gegensatz zu Leit-
linien Regelungen, die von einer recht-
lich legitimierten Institution beschlos-

sen und veröffentlicht wurden und für 
den „Normadressaten“ verbindlich sind. 
Richtlinien finden sich überwiegend im 
Sozialrecht, insbesondere dem Vertrags-
arztrecht. Richtlinien legen den Standard 
insoweit fest, als eine Unterschreitung 
zumindest im sozialrechtlichen Sinne 
unzulässig ist. Der Verstoß gegen eine 
Richtlinie kann zugleich einen Verstoß 
gegen den ärztlichen Standard bedeuten, 
sofern dafür keine medizinische Recht-
fertigung vorliegt. Letztlich handelt es 
sich nach überwiegender Ansicht aber 
nur um ein Indiz für einen im Einzelfall 
festzustellenden Behandlungsfehler.
Empfehlungen
Empfehlungen sind grundsätzlich weni-
ger verbindlich als Leitlinien und Richtli-
nien. Gleichwohl ist es nicht aus-
geschlossen, dass der Arzt das Abweichen 
von einer Empfehlung begründen muss.

Im Ergebnis muss aufgrund der zu-
nehmenden rechtlichen und faktischen 
Bedeutung aber empfohlen werden, sich 
mit den einschlägigen Leitlinien, Richt-
linien und Empfehlungen des jeweiligen 
Fachgebiets zu beschäftigen. Bei Befol-
gung der Leitlinien ist das forensische Ri-
siko geringer als bei einem Abweichen. 
Sofern von einer Leitlinie abgewichen 
wird, sollte dies besonders sorgfältig do-
kumentiert werden. Eine Leitlinie, die 
dem ärztlichen Standard entspricht, 
kann daher als „Handlungskorridor“ 
medizinisch verbindlich sein (MAH 

MedR/Terbille § 1 Rn. 488) Dies gilt auch 
für das ärztliche Berufsrecht: Nach § 2 

Abs. 3 der Berufsordnung für die nordrhei-

nischen Ärztinnen und Ärzte erfordert eine 
„gewissenhafte Ausübung des Berufs (…) 
die Beachtung des anerkannten Standes 
der medizinischen Erkenntnisse“.  

Dr. jur. Dirk Schulenburg, MBA,  

Justiziar der Ärztekammer Nordrhein
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